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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

1.1 Produktidentifikator 
 

Artikelnummer 13034 

Artikelbezeichnung 4-Methlylaminophenolsulfat 

 
 

Registrierungsnummer (REACH) Keine Information verfügbar. 

Index-Nr. 650-031-00-4 

EG-Nummer 200-237-1 

CAS-Nummer 55-55-0 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird  

Identifizierte Verwendungen    Chemische Analytik 
 

 
11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma Fa.Grüssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060 
Auskunftsgebender Bereich info@gruessing-filsum.de 

 
1.4 Notrufnummer                       Giftzentrale Göttingen Tel 0551/219240 
 

 

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

Akute Toxizität, Kategorie 4, Verschlucken; H302 

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2; H373 

Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1; H400 

Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 

 

2.2 Kennzeichnungselemente  
Signalwort Achtung 

 

Piktogramme 
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Gefahrenhinweise  

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Ver- 

 schlucken). 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

 

Sicherheitshinweise 

 

Sicherheitshinweise - Prävention 

 

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P280 Schutzhandschuhe tragen. 

Sicherheitshinweise - Reaktion 

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 
2.3 Sonstige Gefahren 

Keine bekannt. 

 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1 Stoffe 

 
Stoffname Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat 

 
Index-Nr. 650-031-00-4 

 
EG-Nummer 200-237-1 

 
CAS-Nummer 55-55-0 

 
Summenformel C₁₄ H₂₀ N₂ O₆ S 

 

Molmasse 344,4 
g

/mol 
 

3.2 Gemisch 
Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 
 
 
 
 

Allgemeine Anmerkungen 
 

Kontaminierte Kleidung ausziehen. 
 

Nach Inhalation 
 

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
 

Nach Kontakt mit der Haut 
 

Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Berührung mit den Augen 
 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in 

Zwei-felsfällen ärztlichen Rat einholen.  
Nach Aufnahme durch Verschlucken 

 
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Arzt anrufen. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Allergische Reaktionen (etwa Hautausschläge, Nesselsucht, Asthma oder anaphylaktischen 

Schock), Husten, Erbrechen, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit, Reizende Wirkungen, Atemnot  
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder 

Spezialbehandlung keine 

 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel 
 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen 

Sprühwasser, Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid 

(CO2)  
Ungeeignete Löschmittel 

 
Wasser im Vollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Brennbar. 
 

Gefährliche Verbrennungsprodukte 
 

Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid 

(CO2), Schwefeloxide (SOx)  
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Brandbekämpfung mit üblichen Vor-

sichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 

tragen. 
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ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in 

Notfällen anzuwendende Verfahren 
 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-

gen und persönlicher Kleidung. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermei-
den. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 

Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.  
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können 
 

Abdecken der Kanalisationen. Durchführung von Abdichtungsverfahren. 
 

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann 
 

Mechanisch aufnehmen. Vermeiden von Staubentwicklung. 
 

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung 
 

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte  

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe 

Abschnitt 
8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 

 

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Abzug verwenden (Labor). Staubbildung 

vermeiden. 
 

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und 

Futter-mitteln fernhalten.  
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem trockenen 

Ort aufbewahren.  
Unverträgliche Stoffe oder Gemische 

 
Zusammenlagerungshinweise beachten. 

 
Beachtung von sonstigen Informationen 

 
• Anforderungen an die Belüftung 

 
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. 

 



SICHERHEITSDATENBLATT 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 
Artikelnummer 13034  
Artikelbezeichnung 4-Methlylaminophenolsulfat 

  

 

 

 

 
Seite 5 von 12 

 

• Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -

behälter Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C. 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1 Zu überwachende 

Parameter 
 

Nationale Grenzwerte 
 

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) 
 

Es sind keine Daten verfügbar. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung) 

  
 
 
 

 
Augen-/Gesichtsschutz 

 
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. 

 
Hautschutz 

 
• Handschutz 

 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutz-

handschuh. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten 

Schutzhandschu-he für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

• Art des 

Materials NBR 

(Nitrilkautschuk) 
 

• Materials

tärke >0,11 

mm 
 

• Durchbruchszeit des 

Handschuhmaterials >480 Minuten 

(Permeationslevel: 6) 
 

• sonstige Schutzmaßnahmen  
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender 

Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.  
Atemschutz  
Atemschutz ist erforderlich bei: Staubentwicklung. Partikelfiltergerät (EN 143). P2 (filtert mindestens 
94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß).  
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atem-schutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.  
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 

 

 

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Aussehen  

Aggregatzustand fest 

Farbe weiß 

Geruch geruchlos 

Geruchsschwelle Es liegen keine Daten vor 

Sonstige physikalische und chemische Kenngrößen 

pH-Wert 3,5 - 4,5 (50 
g

/l, 20 °C) 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 260 °C (langsame Zersetzung) 

Siedebeginn und Siedebereich Keine Information verfügbar. 

Flammpunkt nicht anwendbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit es liegen keine Daten vor 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht entzündbar 

Explosionsgrenzen  
   

• untere Explosionsgrenze (UEG) keine Information verfügbar 

• obere Explosionsgrenze (OEG) keine Information verfügbar 

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen keine Informationen verfügbar 

Dampfdruck Keine Information verfügbar. 

Dichte 0,7 
g

/cm³ 

Dampfdichte Keine Information verfügbar. 

Schüttdichte 660 
kg

/m³ 

Relative Dichte Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen 

  vor. 

Löslichkeit(en)   

Wasserlöslichkeit 48 
g

/l bei 15 °C 

Verteilungskoeffizient  

n-Octanol/Wasser (log KOW) 0,79 (TOXNET) 
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Selbstentzündungstemperatur 532 °C 

Zersetzungstemperatur 260 °C 

Viskosität nicht relevant (Feststoff) 

Explosive Eigenschaften Ist nicht als explosiv einzustufen 

Oxidierende Eigenschaften keine 

 
9.2 Sonstige Angaben 

Nicht anwendbar 
 
ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität  
10.1 Reaktivität 
 

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung 

von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.  
10.2 Chemische Stabilität 
 

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-

bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.  
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Säuren, Säurehalogenide 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
 

Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von: 260 °C. Direkte Lichteinstrahlung. 
 
10.5 Unverträgliche Materialien 
 

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. 

 

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 
Akute Toxizität 

 
       

Expositionsweg Endpunkt Wert Spezies 

oral LD50 565 mg / kg Maus 
       

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

 
Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen. 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung 

 
Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen. 

 
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 

 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften 
 

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen 
 

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
 

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen. 
 

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Verschlucken). 
 

Aspirationsgefahr 
 

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

 
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und 

toxikologischen Eigenschaften 
 

• Bei Verschlucken es sind keine Daten verfügbar 
 

Bei Kontakt mit den Augen es sind keine Daten verfügbar 
 

Bei Einatmen es sind keine Daten verfügbar 
 

• Bei Berührung mit der Haut es sind keine Daten verfügbar 
 

Sonstige Angaben 
 

Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Atemnot, Blutdruckabfall, Krämpfe, Methämoglobinämie, 

Cyanose (Blaufärbung des Blutes) 
 
 
ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben  
 
12.1 Toxizität 
 

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
 

(Akute) aquatische Toxizität 
 

Sehr giftig für Wasserorganismen.  

 Endpunkt    Wert       Spezies    

Expositions-

dauer  

 EC50   0,019 
m

g / l   
Daphnia 

magna     96 h   

                            

        

m

g 

 

l  

 

 

   

 

 

 LC50    0,25 / 
Pimephales 

promelas   96 h  

                            
 
 

(Chronische) aquatische Toxizität 
 

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

12.2 Prozess der Abbaubarkeit 

Nicht leicht biologisch abbaubar. Theoretischer Sauerstoffbedarf mit Nitrifikation: 1,684 
mg

/mg 
Theoretischer Sauerstoffbedarf: 1,487 

mg
/mg 

Theoretisches Kohlendioxid: 1,789 
mg

/mg 

Biochemischer Sauerstoffbedarf: 550 
mg

/g bei 5 d  

   

  Abbaurate 
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 Prozess biotisch/abiotisch  30 %   
          

 

12.3 Bioakkumulationspotenzial      
 

 Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.      
 

 n-Octanol/Wasser (log KOW) 0,79     
 

     (TOXNET) 
 

12.4 Mobilität im Boden      
 

 Es sind keine Daten verfügbar.      
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung      
 

 Es sind keine Daten verfügbar.      
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen      
 

 Stark wassergefährdend. (VwVwS)      
 

 

 
ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behälter in Über-

einstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-

führen. 

 
Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben 

 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere 

Anwei-sungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.  
Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen 

 
Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. 

gemäß ADR) verwendet werden.  
13.2 Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall 
 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-

und prozessspezifisch durchzuführen.  
13.3 Anmerkungen 
 

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtun-

gen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regiona-

len Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer UN 3077 

14.2 Ordnungsgemäße UN- 
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, 

N.A.G. (Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat) 
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse 9 

14.4 Verpackungsgruppe III 
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14.5 Umweltgefährdend -- 

14.6 Besondere ja 
Vorsichtsmaßnahmen für den  

Verwender  

Tunnelbeschränkungscode E 

Binnenschiffstransport (ADN)  

Nicht relevant  

Lufttransport (IATA)  

14.1 UN-Nummer UN 3077 

14.2 Ordnungsgemäße UN- 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, 

SOLID, N.O.S. (Bis(4-hydroxy-N-

methylanilinium)sulfat 
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse 9 

14.4 Verpackungsgruppe III 

14.5 Umweltgefährdend -- 

14.6 Besondere nein 
Vorsichtsmaßnahmen für den  

Verwender  

Seeschiffstransport (IMDG)  

14.1 UN-Nummer UN 3077 

14.2 Ordnungsgemäße UN- 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, FEST, N.O.S. (- -), MARINE 

POLLUTANT 
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse 9 

14.4 Verpackungsgruppe III 

14.5 Umweltgefährdend -- 

14.6 Besondere ja 
Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender  

EmS F-A  S-F 
 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht relevant 
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ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 

für den Stoff oder das Gemisch 
 

Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU) 
 

• Verordnung 649/2012/EU über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 

(PIC) Nicht gelistet. 
 

• Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen 

(ODS) Nicht gelistet. 
 

• Verordnung 850/2004/EG über persistente organische Schadstoffe (POP)  
Nicht gelistet. 

 
• Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang 

XIV) nicht gelistet 

• Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 

gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II •  
• nicht gelistet 
•  
• Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen 

Schadstofffreisetzungs- und - verbringungsregisters (PRTR) •  
• nicht gelistet 
•  
• Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR) •  
• nicht gelistet 

•  
• Nationale Vorschriften (Deutschland) 
•  
• • Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS ) 
•  
• Wassergefährdungsklasse (WGK): 3 (stark 

wassergefährdend) - Einstufung nach Anhang 3/Anhang 4 (VwVwS) 
•  
• Kennnummer 2661 

• Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland) 
 

Lagerklasse (LGK): 11 (brennbare Feststoffe) 
 

Regelungen der Versicherungsträger 
 

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. 

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für wer-
dende oder stillende Mütter beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu 

beachten! Technische Regeln für Gefahrstoffe. 
 

Nationale Verzeichnisse 
 

Stoff ist in folgenden nationalen Verzeichnissen gelistet: 
 

- EINECS/ELINCS/NLP (Europa) 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
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•  

 

 

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 

 
 

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und 
Akronyme Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf www.wikipedia.de 
nachgeschlagen werden. 

 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im 
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung 
von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar. 

 


